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I  Zusammenfassung 

Die Stadt Marl plant die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 225 

Sondergebiet ĂKirchlich-kulturelles Gemeindehausñ an der Sickingm¿hler StraÇe in Marl. 

Geräuschemissionen werden von dem Gelände des Plangebietes B-Plan Nr. 225 durch die 

Fahrverkehre und Parkgeräusche der Stellplatzanlage der geplanten Moschee sowie durch die 

Nutzung des Außenbereichs als Außengastronomie und an weniger als 10 Tagen im Jahr 

(seltene Ereignisse) als Festplatz verursacht. Die Türkisch Islamische Gemeinde zu Marl hat 

deshalb das afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik mit der Erstellung 

der Schallimmissionsprognose beauftragt. Auf Grundlage der Betriebsbeschreibung und der 

Anlagenplanungen des Auftraggebers werden die zukünftigen Schallquellen der Moschee 

ermittelt, mittels einer EDV-gestützten Ausbreitungsrechnung die Geräuschimmissionen an 

den umliegenden Immissionsorten berechnet und die Beurteilungspegel mit den 

Immissionsrichtwerten der TA-Lärm verglichen. 

Geräuschemissionen werden von dem Gelände des Plangebietes B-Plan Nr. 225 durch die 

Fahrverkehre und Parkgeräusche der Stellplatzanlage der geplanten Moschee sowie durch die 

Nutzung des Außenbereichs als Außengastronomie und an weniger als 10 Tagen im Jahr 

(seltene Ereignisse) als Festplatz verursacht. Es sind 200 Stellplätze und drei Bereiche für 

Außengastronomie mit jeweils 16 Sitzplätzen geplant. Für die weniger als 10-mal im Jahr 

stattfindenden Feste wird mit 600 Personen gerechnet. Die Berechnung der 

Geräuschemissionen der Stellplätze erfolgt nach der Bayerischen Parkplatzlärmstudie. Es wird 

angenommen, dass im Regelfall die Stellplätze bis zu zweimal täglich genutzt werden. Damit 

ergeben sich 800 Pkw-Fahrten je Tag. Auf 16 h zwischen 6 und 22 Uhr verteilt ergeben sich 

damit 50 Fahrten/h. Zusätzlich wird die Immissionssituation für den Fall geprüft, dass in der 

Nacht nach 22 Uhr, 200 Fahrzeuge das Gelände verlassen (z.B. während des Ramadan in den 

Sommermonaten). 

Die Geräuschimmissionen der Moschee werden an dem westlich gelegenen 

Vereinsheim des MV Marl und an der Sickingmühler Straße 132 berechnet.  

Die Geräuschimmissionen des Hundeplatzes werden im Plangebiet an der Westfassade 

des Mehrzweckraumes und an der Westfassade der geplanten Wohnung (betriebsgebundenes 

Wohnen für den Imam und eine Gästewohnung) berechnet. 

Zur Prüfung der Änderung der Geräuschimmissionen durch den Mehrverkehr auf der 

Sickingmühler Straße werden die Geräuschimmissionen an dem Gebäude an der 

Sickingmühler Straße 132 (I002) beispielhaft berechnet (siehe Karte 2).  

An allen relevanten Immissionsorten werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

deutlich unterschritten. Wie die Schallimmissionspläne (Karte 3 und 4 im Anhang) zeigen, 

liegen die Geräuschimmissionen tagsüber an den nächsten schutzwürdigen Grundstücken 

(Friedhof östlich der Sickingmühler Straße) nur noch bei 45 dB(A). Nördlich liegen die 

Immissionspegel im Wohngebiet (Op dem Dümmer) bei < 30 dB(A). Damit liegen die 

möglichen Immissionsorte nicht mehr im Einwirkbereich der Anlage. Der Immissionsrichtwert 

für reines Wohnen von 50 dB(A) wird im Norden um mehr als 20 dB und der 

Immissionsrichtwert für Mischgebiete von 60 dB(A) (Friedhof mit Beurteilung wie ein 

Mischgebiet tagsüber) wird um mehr als 15 dB unterschritten. 

Nachts liegen die Immissionspegel im Wohngebiet (Op dem Dümmer) bei < 30 dB(A). 

Damit ist selbst bei Vollauslastung des Parkplatzes die Geräuschimmission der Moschee 

akustisch irrelevant. Die Beurteilungspegel liegen mehr als mindestens 5 dB unter den 

Immissionsrichtwerten der TA Lärm reines Wohnen von 35 dB(A) im Norden. Die Geräusche 

werden nur in der Sommerzeit während der Fastenzeit freitags in den späten Abendstunden 

auftreten. Zu dieser Zeit ist die BAB 52 noch so stark befahren, dass die Geräusche von der 

Moschee dort überdeckt werden.  

Konflikte durch kurzzeitige Geräuschspitzen sind nicht zu erwarten. 
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Für die schutzbedürftigen Nutzungen des Plangebietes sind durch die bereits 

vorhandenen Nutzungen durch den benachbarten Hundeverein (Hundedressurplatz), den Lidl 

am Dümmer Weg 201, der 8. Änderung des B-Plan 81 ĂEhemaliges Kraftwerk Brassertñ und 

das Fernwärmekraftwerk der Firma E.ON keine Konflikte zu erwarten. 

Durch die schutzbedürftigen Nutzungen der Moschee ergeben sich für den 

genehmigungskonformen Betrieb des Lidl-Marktes und des Kraftwerkes der Firma E.ON keine 

erforderlichen Schallschutzmaßnahmen. 

Unter der Annahme, dass alle Verkehre (ca. 800 Pkw-Fahrten/Tag) nur über die 

Sickingmühler Straße Richtung Süden fahren, würden sich die Geräuschimmissionen an den 

straßenseitigen Fassaden der Wohngebäude an der Sickingmühler Straße nur um 0,7-0,8 dB 

erhöhen. Bei einem schon im Bestand vorhandenen Beurteilungspegel von 62 dB(A) tags und 

54,9 dB(A) nachts (DTV 4571 Kfz/24h; 1 % Lkw-Anteil tags; 1,3 % Lkw-Anteil nachts; 

50 km/h) würde sich der aufgerundete Beurteilungspegel um höchstens 1 dB erhöhen. Die 

Verkehrslärmpegel auch mit den Verkehren aus dem Plangebiet unter den pessimistischen 

Ansätzen der 100 % Verteilung über die Sickingmühler Straße führen zu Beurteilungspegeln 

von 63 dB(A) tags und 56 dB(A) nachts. Bei diesen Werten wird die Grenze zur 

Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht noch nicht 

überschritten. Die Planung verursacht damit keine ungesunden Wohnverhältnisse an den 

öffentlichen Straßen. 

Im Plangebiet selbst ist nicht davon auszugehen, dass die Orientierungswerte der DIN 

18005 von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts überschritten werden. Der Emissionspegel der 

Sickingmühler Straße in 25 m Abstand liegt 57 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht am 

Ostrand des Plangebietes noch unter den Orientierungswerten. Von der Autobahn BAB 52 sind 

laut Lärmkartierung Stufe 3 der Stadt Marl höchstens Beurteilungspegel von 53 dB(A) tags 

und 45 dB(A) nachts zu erwarten. Es ist damit kein Konflikt durch Verkehrslärm im Plangebiet 

zu erwarten. 
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1 Einleitung 

1.1 Aufgabenstellung 

Die Stadt Marl plant die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 225 

Sondergebiet ĂKirchlich-kulturelles Gemeindehausñ an der Sickingm¿hler StraÇe in Marl. 

Geräuschemissionen werden von dem Gelände des Plangebietes B-Plan Nr. 225 durch die 

Fahrverkehre und Parkgeräusche der Stellplatzanlage der geplanten Moschee sowie durch die 

Nutzung des Außenbereichs als Außengastronomie und an weniger als 10 Tagen im Jahr 

(seltene Ereignisse) als Festplatz verursacht. Die Türkisch Islamische Gemeinde zu Marl hat 

deshalb das afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik mit der Erstellung 

der Schallimmissionsprognose beauftragt. Auf Grundlage der Betriebsbeschreibung und der 

Anlagenplanungen des Auftraggebers werden die zukünftigen Schallquellen der Moschee 

ermittelt, mittels einer EDV-gestützten Ausbreitungsrechnung die Geräuschimmissionen an 

den umliegenden Immissionsorten berechnet und die Beurteilungspegel mit den 

Immissionsrichtwerten der TA-Lärm verglichen. 

1.2 Verwendete Unterlagen 

Folgende Unterlagen wurden bei der Bearbeitung berücksichtigt: 

¶ Bundes-Immissionsschutzgesetz ï BImSchG, Bonn, neu gefasst durch Bek. v. 

17.5.2013 I 1274, zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 20.11.2014 I 1740 

¶ 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz: 

ĂTechnische Anleitung zum Schutz gegen Lªrm ï TA Lªrmñ, Bonn, 26. August 1998 

¶ ĂMessung, Beurteilung und Verminderung von Geräuschimmissionen bei 

Freizeitanlagenñ , Runderlaß des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-5 - 8827.5 - (V Nr.) v. 23.10.2006 

¶ DIN ISO 9613-2 ĂAkustik ï Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien ï 

Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahrenñ, Oktober 1999 

¶ 16. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz ï Verkehrslärmschutz-

verordnung, 1990 

¶ DIN 18005 ĂSchallschutz im Stªdtebauñ, 2002 

¶ Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1: Schallschutz im Städtebau. Berechnungsverfahren. 

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. Mai 1987 

¶ ĂParkplatzlªrmstudieñ, Bayerisches Landesamt f¿r Umweltschutz, 6. ¿berarbeitete  

Auflage, 2007 

¶ DIN 4109 : ĂSchallschutz im Hochbau. Anforderungen und Nachweiseñ, November 
1989 

¶ RLS-90 Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen, Bundesminister für Verkehr, 1990 

¶ ĂMessung, Beurteilung und Verminderung von Geräuschimmissionen bei 

Freizeitanlagenñ , Runderlaß des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-5 - 8827.5 - (V Nr.) v. 23.10.2006 

¶ VDI-Richtlinie 3770 ĂEmissionskennwerte von Schallquellen Sport und 

Freizeitanlagenñ, September 2012 

¶ Schalltechnische Untersuchung für den B-Plan 81 in Marl, B3260, afi Haltern am See 

07.12.2008 

¶ B-Plan Nr. 225, Stadt Marl April 2018 

¶ Gutachten 5.0.3/97/98 - Bericht ĂErmittlung der Geräuschimmissionen nach Änderung 

des FWK Marl durch Errichtung einer neuen ¥lkesselanlageñ, RWTÜV 

Anlagentechnik GmbH, Essen, 07.05.1998 

¶ Nutzungsangaben zum Vereinsgelände durch den 1. Vorsitzenden Peter Schmidt 
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¶ Nutzungsangaben zu Moschee, Besprechung am 25.05.2018 mit dem Vorstand der 

Türkisch Islamische Gemeinde zu Marl e. V.  

¶ Gutachten B3260 ĂSchalltechnische Untersuchung f¿r die 8.  nderung des 
Bebauungsplans Nr. 81 und Teilaufhebung ĂEhemaliges Kraftwerk Brassertñ in Marl, 

afi, Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, 17.12.2008 

 

2 Grundlagen 

2.1 Allgemeine Grundlagen 

Frequenz und Schalldruckpegel 

Eine Schallwelle entsteht dadurch, dass Luftteilchen aus ihrer Gleichgewichtslage gebracht 

werden und Druckschwankungen verursachen. Der größte Schwingungsausschlag (Ampli-

tude) p als Maß der Druckschwankungen in der Einheit Pascal (Pa) und die Frequenz f (An-

zahl der Druckschwankungen pro Sekunde) in der Einheit Hertz (Hz) sind die beiden cha-

rakteristischen Größen einer Schallwelle. Eine Schallwelle mit nur einer Frequenz wird als 

Ton bezeichnet, die Überlagerung von Schallwellen vieler verschiedener Frequenzen und 

verschiedener Amplituden als Geräusch oder, wenn es als lästig empfunden wird, üblicher-

weise als Lärm. Wird ein Geräusch in seine Frequenzteile zerlegt, so erhält man das 

Frequenzspektrum. 

Die Schalldruckempfindlichkeit des Ohres reicht von 20 x 10-6 Pa (Hörschwelle bei 

2.000 Hz, mit Po bezeichnet) bis etwa 20 Pa (Schmerzschwelle), was einem Empfindlich-

keitsbereich von 1:1.000.000 entspricht. Um derart große Zahlen in den Berechnungen zu 

vermeiden, wurde ein logarithmischer Maßstab und in diesem Zusammenhang der Schall-

druckpegel L (kurz: Schallpegel) mit der Recheneinheit dB (Dezibel) eingeführt. Auf dieser 

Skala reicht dann die Empfindlichkeit des Ohres von 0 bis 120 dB. 

Der logarithmische Maßstab hat zur Folge, dass zwei Schallquellen mit dem gleichen 

Schalldruck pI und damit dem gleichen Schallpegel LI nicht zusammen einen Gesamtschall-

pegel von 2 x LI, sondern von LI + 3 dB erzeugen. 

Frequenzbewertung 

Untersuchungen haben ergeben, dass der Mensch Geräusche gleichen Schallpegels bei tiefen 

und hohen Frequenzen leiser hört als bei etwa 1.000 bis 6.000 Hz. Deshalb werden zwei 

Töne gleichen Schallpegels, aber unterschiedlicher Frequenz verschieden laut empfunden. 

Dieser Effekt ist bei leisen Geräuschen sehr stark ausgeprägt; bei sehr lauten Geräuschen 

verschwindet er aber fast vollständig. 

Um diesen Eigenschaften des menschlichen Gehörs gerecht zu werden, wurden Fre-

quenzbewertungen eingeführt. Mit ihnen werden die Schallpegel im Bereich unterhalb 

1.000 Hz und oberhalb 5.000 Hz vermindert, im Zwischenbereich dagegen teilweise erhöht. 

Diese Frequenzbewertungen mit den Kennzeichnungen A, B und C gelten für folgende 

Schallpegelbereiche: 

Schallpegel kleiner als 55 dB  A-Bewertung 

Schallpegel zwischen 55 und 85 dB  B-Bewertung 

Schallpegel größer als 85 dB   C-Bewertung 

Die so ermittelten Schallpegel werden mit dem Buchstaben der jeweiligen Bewertung 

gekennzeichnet, z. B. dB(A). Zur Lärmbewertung hat sich international die A-Bewertung 

durchgesetzt. 
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Zeitliche Mittelung  

Typisch für den Verkehrslärm ist, dass die Geräusche unregelmäßig auftreten und der jewei-

lige Schallpegel stark schwankt. Um hier Vergleiche anstellen zu können, wurde eine Mitte-

lung zeitlich schwankender Geräusche eingeführt. Dabei wird die im betrachteten Zeitraum 

bei schwankenden Schallpegeln insgesamt abgestrahlte Schallenergie ermittelt und daraus ein 

konstanter Schallpegel bestimmt, der derselben Schallenergie verteilt über denselben Zeit-

raum entspricht. 

Mit zunehmender Entfernung von der Schallquelle nimmt der Immissionspegel stark 

ab. Eine Abstandsverdoppelung im Nahbereich führt zu einer Abnahme von ca. 3 dB(A), im 

Fernbereich um ca. 4 dB(A). Bewuchs und Bebauung zwischen Straße und Immissionsort 

führen zu zusätzlichen Pegelminderungen. 

Einflu ss von Wind und Temperatur 

Da sich Wind- und Schallgeschwindigkeit überlagern, erhält man unterschiedliche Schallaus-

breitungsbedingungen mit und gegen den Wind. Bei der Berechnung von Immissionspegeln 

werden solche Witterungseinflüsse dadurch berücksichtigt, dass immer eine leichte 

Mitwindsituation zugrunde gelegt, also ein ungünstiger Fall betrachtet wird. 

Bestimmung von Emissionen und Immissionen 

Der Emissionspegel 

Bei der Planung von Verkehrswegen oder der Ansiedlung von Wohnungen stellt sich vor 

allem für Anwohner die Frage, welche Schallpegel nach der Realisierung dieser Maßnahmen 

zu erwarten sind. 

Beim Erstellen entsprechender Prognosen wird zunächst der Emissionspegel ermittelt. 

Darunter ist der zu erwartende Mittelungspegel zu verstehen, bezogen auf eine Entfernung 

von 25 Metern zur jeweiligen Fahrbahnmitte bei freier Schallausbreitung und getrennt für die 

Tageszeit (6 bis 22 Uhr) und die Nachtzeit (22 bis 6 Uhr). Für gewerbliche Anlagen und 

Sportstätten wird der Schallleistungspegel bestimmt, der von der Anlage oder Teilen der An-

lage verursacht werden wird. Diese Schallleistungen werden dann je nach räumlicher Vertei-

lung der Schallquellen zu Punkt-, Linien- oder Flächenschallquellen umgerechnet. 

Der Immissionspegel 

Liegt der Emissionspegel vor, wird in einem zweiten Schritt der Immissionspegel ermittelt. 

Darunter versteht man den am Immissionsort, z. B. vor einem Hausfenster auftretenden 

Mittelungspegel. Bei seiner Berechnung werden die örtlichen Verhältnisse wie Abstände von 

den Straßenwegen, Abschirmung durch Wände usw. berücksichtigt. 

Lärmwirkungen  

Vegetative und physiologische Wirkungen 

Die Aktivierung des zentralen und vegetativen Nervensystems durch Geräusche ruft weitere 

Reaktionen hervor, z. B.: 

a) Erhöhung der Muskelspannung und Hautfeuchtigkeit 

b) Verengung der peripheren Hautgefäße und Absinken der Hauttemperatur 

Diese Reaktionen entziehen sich der menschlichen Willenskontrolle. Ihre Reizschwellen lie-

gen unterschiedlich hoch. Die Hautfeuchtigkeit erhöht sich z. B. bei einer Pegelzunahme von 

3 bis 5 dB(A), die peripheren Hautgefäße verengen sich bei Pegelsteigerungen von 5 bis 

10 dB(A). Auch die Art der Reaktionen ist individuell sehr unterschiedlich. 
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Störungen von Schlaf und Entspannung 

Um einschlafen zu können, muss der Organismus zur Ruhe kommen. Dem können 

Schallreize jedoch entgegenwirken, so z. B., wenn starke Pegelschwankungen ohne längere 

Geräuschpausen, hohe Spitzenpegel, lästige oder informationshaltige Geräusche 

(z. B. Geflüster) auftreten. 

Störungen von Leistungen 

Leistungen können durch störende Geräusche beeinträchtigt werden. Kreatives Denken, Pro-

blemlösungsaktivität und Konzentration werden eher gestört als einfachere, sich wiederho-

lende Tätigkeiten. Hierbei sind jedoch Persönlichkeitsfaktoren, individuelle Ablenkbarkeit, 

Motivation usw. von größter Bedeutung für das Ausmaß der Störung. 

2.2 Berechnungsmethodik  

Die Geräuschemissionen der Moschee werden wie Gewerbelärm beurteilt. Die 

Geräuschemissionen des Hundeplatzes werden nach dem Freizeitlärmerlass beurteilt. 

Zusätzlich wird die Änderung des Verkehrslärms durch die Neuverkehre aus dem Plangebiet 

auf der Sickingmühler Straße beurteilt. Zur Beurteilung der Lärmsituation in der Umgebung 

von Straßen und  Gewerbeansiedlungen werden die Schallimmissionen für festgelegte 

Immissionsorte berechnet. Für diese Berechnung werden 

¶ für die Straße die Verkehrsmengen (Kfz/h für die Tages und die Nachtzeit), Lkw-

Anteil, Straßenbelag und Steigung und 

¶ für Gewerbe- und Freizeitanlagen die Schallleistungspegel der Anlagen oder Anla-

genteile oder bei fehlenden Informationen der flächenbezogene 

Schallleistungspegel 

bestimmt. Aus diesen Daten werden die Schallemissionen für Verkehrslärm als Mittelungs-

pegel Lm,E in 25 m Abstand von der Fahrstreifenmittellinie sowie für das Gewerbe als 

Schallleistungspegel berechnet. Befinden sich die gewerblichen Schallquellen in Hallen oder 

Gebäuden, wird der Halleninnenpegel berechnet, gemessen oder abgeschätzt. Unter 

Einbeziehung des Aufbaus der Fassade wird dann der Schallleistungspegel berechnet, der 

von den einzelnen Elementen der Hallenaußenfläche emittiert wird. Für die 

Immissionsprognose werden damit die Hallenaußenfläche oder die Gebäudeöffnungen zur 

Schallquelle. 

Die zu bestimmende Größe beim Verkehrslärm ist der Beurteilungspegel am Tag 

(16 h Beurteilungszeit) und in der Nacht (8 h Beurteilungszeit). Beim Gewerbelärm wird der 

Beurteilungspegel am Tage (16 h Beurteilungszeit) und in der Nacht (1 h Beurteilungszeit) 

ermittelt. Für Freizeitlärm werden bei Betrachtungen der Geräuschimmissionen an einem 

Sonntag zusätzlich noch die Ruhezeiten von 7.00 bis 9.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 

20.00 bis 22.00 Uhr einzeln beurteilt. Mit den Schallemissionen, der vorliegenden 

Geländeform und den vorhandenen Hindernissen (z. B. Gebäude, Wände) erfolgt die 

Berechnung der Schallimmissionen auf der Grundlage folgender Richtlinien: 

Straße: Richtlinie für Lärmschutz an Straßen - RLS 90 

Gewerbe: ISO 9613-2 ĂAkustik ï Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 

Freien ï Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahrenñ und TA-Lärm 

1998 

Freizeit: ISO 9613-2 ĂAkustik ï Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 

Freien ï Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahrenñ 

Bei der Berechnung werden die eingegebenen Schallquellen in, im Verhältnis zum Abstand 

Schallquelle - Immissionsort ausreichend kleine Teilschallquellen zerlegt und die Teilim-

missionen berechnet. Es wird die erste Reflexion der Schallwellen an den Reflexionsflächen 

(Hauswände, Mauern) berücksichtigt, die in einem Abstand von bis zu 30 m von den Schall-



B8242 5 

 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

quellen oder dem berechneten Aufpunkt oder Rasterpunkt liegen. Für reflektierende 

Gebäudefassaden wird ein Reflexionsverlust von 1 dB angesetzt. Die Gebäude sind als 

Quader mit der, im Bebauungsplan zugelassenen Traufhöhe in dem Berechnungsmodell 

berücksichtigt. Bei den Bestandsgebäuden wurde die Traufhöhe während einer Ortsbegehung 

geschätzt. Die Gesamtimmissionen ergeben sich jeweils getrennt für die 

Schallquellengruppen Verkehr, Freizeit und Gewerbe aus der energetischen Summe aller 

Teilschallquellen. Als Resultat ergeben sich Beurteilungspegel für die Tages- und die 

Nachtzeit. Für die graphische Darstellung der Immissionen werden Berechnungen für ein 

10 x 10 m Raster und für Aufpunkte vor den Gebäudefassaden durchgeführt. Die Berechnung 

der Geräuschimmissionen erfolgt mit dem Programm LimA Version 10.01. Die Beurtei-

lungspegel der Prognoseberechnungen werden dann mit den  

¶ Orientierungswerten der DIN 18005 ĂSchallschutz im Stªdtebauñ bzw. den 

¶ Immissionsrichtwerten der TA-Lärm  

¶ Immissionsrichtwerten des Runderlass ĂFreizeitlªrmñ des Landes NRW von 2006 

verglichen. Für den Gewerbelärm und Freizeitlärm wird zusätzlich eine Beurteilung der 

maximal zu erwartenden Schallimmissionen an den Gebäudefassaden der benachbarten 

Wohnhäuser durchgeführt.  

Wird ein Orientierungswert oder Immissionsrichtwert der oben genannten Richtlinien 

überschritten, werden aktive Schallschutzmaßnahmen wie z.B. eine Abschirmung der Schall-

quelle geprüft.  

3 Anforderungen an die Planung aus schalltechnischer Sicht 

Zur Wahrung gesunder Wohnverhältnisse muss in der Bauleitplanung auch der Schallschutz 

ausreichend ber¿cksichtigt werden. In der DIN 18005 ĂSchallschutz im Stªdtebauñ ï 

Beiblatt 1 zu Teil 1 und in der TA-Lärm sind dazu Orientierungswerte bzw. 

Immissionsrichtwerte aufgeführt, bei deren Unterschreitung ein angemessener Schutz vor 

Lärm zu erwarten ist. Mit Ausnahme von Kerngebieten stimmen die Orientierungswerte der 

DIN 18005 und der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm überein. Kerngebiete werden nach 

DIN 18005 wie Gewerbegebiete und nach TA-Lärm wie Mischgebiete beurteilt. Es werden 

deshalb zur Beurteilung die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm herangezogen. Die 

berechneten Beurteilungspegel werden deshalb anhand der folgenden Werte beurteilt: 

Nutzung Einzuhaltende Schallimmissionen 

 
> 10 

Ereignisse/Jahr 

Seltene 

Ereignisse 

 
Tag 

[dB(A)]  

Nacht 

[dB(A)]  

Tag 

[dB(A)]  

Nacht 

[dB(A)]  

Kurgebiete, Pflegeheime, Krankenhäuser 45 35 70 55 

Reine Wohngebiete 50 35 70 55 

Allg. Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 40 70 55 

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 60 45 70 55 

Gewerbegebiet 65 50 70 55 

Industriegebiet 70 70 - - 

Tabelle 3-1: Schallimmissionsrichtwerte der TA-Lärm für Gewerbelärm 

Für den Gewerbelärm werden zusätzlich kurzzeitige Geräuschspitzen beurteilt. Einzelne 

kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 30 dB(A) am 

Tage und 20 dB(A) in der Nacht überschreiten. Bei einer Beurteilung von seltenen Ereig-

nissen dürfen kurzzeitige Geräuschspitzen die Richtwerte in Gewerbegebieten am Tage um 

nicht mehr als 25 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 15 dB(A) überschreiten. In den 
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Gebieten mit empfindlicheren Nutzungen (MI, WA, WR, Kliniken) dürfen einzelne Ge-

räuschspitzen die Richtwerte um nicht mehr als 20 dB(A) am Tage und 10 dB(A) in der 

Nacht überschreiten. 

Freizeitlärmimmissionen werden in der Regel auf der Grundlage des Runderlass 

Freizeitlärm NRW beurteilt. Dabei wird zusätzlich zu Lärmimmissionen, die tagsüber oder 

nachts auftreten noch unterschieden, ob die Immissionen innerhalb von Ruhezeiten auftreten. 

Ruhezeiten sind an Werktagen die Zeiten von 6.00 bis 8.00 Uhr und von 20.00 bis 22.00 Uhr 

und an Sonn- und Feiertagen von 7.00 bis 9.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und von 20.00 bis 

22.00 Uhr. 

Nutzung Einzuhaltende Beurteilungspegel 

 Tag 

[dB(A)]  

Nacht 

[dB(A)]  

 

Werktage 

außerhalb der 

Ruhezeiten 

Werktage 

innerhalb der 

Ruhezeiten u. 

an Sonn- und 

Feiertagen 

 

Kurgebiet, Pflegeheime, Krankenhäuser 45 45 35 

Reine Wohngebiete 50 45 35 

Allgemeine Wohngebiete, 

Kleinsiedlungsgebiete 

55 50 40 

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 60 55 45 

Gewerbegebiete 65 60 50 

Industriegebiete 70 70 70 

Tabelle 3-2: Immissionsrichtwerte des Runderlass Freizeitlärm - NRW 

Kurzzeitig auftretende Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tag um 30 dB 

und in der Nacht um 20 dB überschreiten. Seltene Ereignisse dürfen die in Tabelle 3-2 ge-

nannten Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 10 dB überschreiten, keinesfalls aber 

70 dB(A)  außerhalb der Ruhezeiten, 65 dB(A) innerhalb der Ruhezeiten und 55 dB(A) in der 

Nacht. 

Durch das geplante Bauvorhaben kommt es zu Verkehrsbelastungsänderungen auf 

den umliegenden Straßen. Diese Verkehrsbelastungsänderungen bewirken Änderungen der 

Verkehrslärmsituation der Nachbarschaft. Um diese einschätzen zu können, werden die 

berechneten Beurteilungspegel anhand der DIN 18005, hilfsweise der 16. BImSchV und in 

Relation zum kritischen Toleranzwert von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts, ab dem 

geprüft werden muss, ob die Schwelle der Zumutbarkeit erreicht ist 

(Gesundheitsgefährdung), beurteilt. 

 
Nutzung Einzuhaltende Schallimmissionen 

 Tag - dB(A) - Nacht - dB(A) - 

Krankenhäuser 45 35 

Reine Wohngebiete 50 40 

Allgemeine Wohngebiete 55 45 

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 60 50 

Gewerbegebiete 65 55 

Tabelle 3-3: Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1 für Verkehrslärm 

Die DIN 18005 Schallschutz im Städtebau gibt für sonstige Sondergebiete je nach 

Nutzungsart und Schutzbedürftigkeit einen Orientierungswert von 45 bis 65 dB tags und von 
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35 dB bis 65 dB nachts vor. Das geplante Gemeindezentrum hat nicht die Schutzbedürftigkeit 

eines Wohngebietes, da die maßgebliche Nutzung durch die Gemeindliche Nutzung und die 

Emissionen durch den großen Parkplatz dominiert werden. Ein Schutzanspruch analog einem 

Mischgebiet MI mit einer Bestimmung der Beurteilungspegel in Anlehnung an die TA Lärm 

wird daher als sachgerechte Einstufung gesehen. Somit wird der Orientierungswert von 60 

dB tags und 45 dB(A) nachts der Beurteilung zugrunde gelegt. 

4 Immissionsorte 

I -Ort  Nr. Fassade Höhe Gebietseinstufung 

Vereinsheim MV Marl I001 SSW EG MI*  

Sickingmühler Str132 I002 W EG - 1.OG MI 

Moschee - Gebetsplatz I003 - EG MI 

Moschee - Wohnung I004 W 1.OG MI 

Moschee - 

Mehrzweckraum 
I005 W 1.OG MI 

Tabelle 4-1: Immissionsorte Gewerbelärm 

*nachts der gleiche Schutzanspruch wie zur Tageszeit 

Bei allen Immissionsorten handelt es sich um Punkte vor den Fassaden der Gebäude. Die 

Geräuschimmissionen der Moschee werden an dem westlich gelegenen Vereinsheim des MV 

Marl und an der Sickingmühler Straße 132 berechnet.  

Die Geräuschimmissionen des Hundeplatzes werden im Plangebiet an der 

Westfassade des Mehrzweckraumes und an der Westfassade der geplanten Wohnung 

(betriebsgebundenes Wohnen für den Imam und eine Gästewohnung) berechnet. 

Zur Prüfung der Änderung der Geräuschimmissionen durch den Mehrverkehr auf der 

Sickingmühler Straße werden die Geräuschimmissionen an dem Gebäude an der 

Sickingmühler Straße 132 (I002) beispielhaft berechnet (siehe Karte 2).  

5 Hindernisse 

Als Hindernisse werden die vorhandenen und geplanten Gebäude mit ihren Traufhöhen 

berücksichtigt. Die Topographie des Plangeländes und die Gebäudehöhen wurden den 

Planungsunterlagen entnommen. Die Geländehöhen der Umgebung entstammen den 

Höhendaten des ehem. Landesvermessungsamtes NRW (Laserscan-Daten).  

6 Schallemissionen 

Die Schallemissionen der Moschee mit Wirkung auf das Umfeld und die Schallemissionen 

des Hundeplatzes mit Wirkungen auf die Moschee (Gebäude und Gebetsplatz) werden 

berechnet und beurteilt. Die möglichen Lärmimmissionen der anderen umliegenden 

Gewerbebetriebe (z.B. Lidl, eon Fernheizkraftwerké) werden qualitativ beurteilt.  

 

6.1 Betriebsablauf und Schallemissionen Moschee 

6.1.1 Betriebsablauf 

Geräuschemissionen werden von dem Gelände des Plangebietes B-Plan Nr. 225 durch die 

Fahrverkehre und Parkgeräusche der Stellplatzanlage der geplanten Moschee sowie durch die 

Nutzung des Außenbereichs als Außengastronomie und an weniger als 10 Tagen im Jahr 

(seltene Ereignisse) als Festplatz verursacht. Es sind 200 Stellplätze und drei Bereiche für 

Außengastronomie mit jeweils 16 Sitzplätzen geplant. Für die weniger als 10-mal im Jahr 

stattfindenden Feste wird mit 600 Personen gerechnet. Die Berechnung der 
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Geräuschemissionen der Stellplätze erfolgt nach der Bayerischen Parkplatzlärmstudie. Es 

wird angenommen, dass im Regelfall die Stellplätze bis zu zweimal täglich genutzt werden. 

Damit ergeben sich 800 Pkw-Fahrten je Tag. Auf 16 h zwischen 6 und 22 Uhr verteilt 

ergeben sich damit 50 Fahrten/h. Zusätzlich wird die Immissionssituation für den Fall 

geprüft, dass in der Nacht nach 22 Uhr, 200 Fahrzeuge das Gelände verlassen (z.B. während 

des Ramadan in den Sommermonaten). 

6.1.2 Schallemissionen 

Als schallemittierende Tätigkeiten und Betriebsabläufe werden die  

¶ Fahrzeug- und Parkbewegungen der Pkw,  

¶ Geräusche der Außengastronomie,  

¶ Geräusche der Personen bei den Festen  

berücksichtigt. Die lautesten kurzzeitigen Geräuschspitzen sind im Außenbereich durch das 

Türenschließen der Pkw zu erwarten. In der Karte 2 ist die Lage der einzelnen Schallquellen 

dargestellt. Die Emissionspegel der Schallquellen sind in der Anlage I aufgeführt. 

Mit den hier ausgewählten Schallquellen werden die lautesten Nutzungen auf dem Moschee-

Gelände abgedeckt. Die vom Kreis Recklinghausen ausgewiesenen zusätzlichen Nutzungen 

wie 

¶ Fahrverkehre und Parkgeräusche, 

¶ Außenaktivitäten wie Gemeindefest, 

¶ Gastronomischer Bereich inkl. der Außenterrassen, 

¶ religiös genutzte Räume, 

¶ Kultur- und Sozialeinrichtungen, 

¶ Verwaltungsbereich, 

¶ Sport- und Spielmöglichkeiten, 

¶ Be- und Entlüftungsanlagen, 

¶ allg. Betriebsgeräusche  

sind entweder hier berechnet oder stellen eine leisere Nutzung dar als die hier berechnete. 

Emissionen von allg. Betriebsgeräuschen, Verwaltung und Heizungsanlagen sind nicht zu 

erwarten. Emissionen von Feiern und Kulturveranstaltungen wurden im Außenbereich 

angesetzt. Damit sind auch Veranstaltungen in den Räumen ausreichend berücksichtigt. Von 

Veranstaltungen in den Räumen ohne laute Musikbeschallung (Theater, Lesungen, Vorträge, 

é) sind keine relevanten Emissionen außer den Fahrzeuggeräuschen der Besucher zu 

erwarten.  

 

Pkw-Fahrwege 

Die Pkw, die auf dem Parkplatz parken, aber durch die Zufahrt ausfahren, werden nach der 

RLS 90 mit einem längenbezogenen Schallleistungspegel je Fahrzeug und Stunde von 

50,8 dB(A)/m (Pkw mit Fahrgeschwindigkeit 30 km/h auf Pflaster berechnet. 
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Fahrweg Zeit 

Kfz-

Fahrten 

 

Durchschnittliche 

stündliche Kfz-

Bewegungen 

Kfz/h  

Längenbezogener 

Schallleistungspegel 

LwómA,1h 

dB(A) 

Pkw-Fahrt 06.00 - 22.00 800 50 67,8 

Pkw-Fahrt 
lauteste 

Nachtstunde 
200 200 73,8 

Tabelle 6-1: Schallemissionen der Fahrwege 

Pkw-Stellplätze 

Die Berechnungen der Schallemissionen für die Pkw-Stellplätze und deren Parkvorgänge er-

folgen nach dem getrennten Berechnungsverfahren der Bayerischen Parkplatzlärmstudie 

(6. Auflage 2007). Zusätzlich wird ein Zuschlag für Impulshaltigkeit Ki von 4 dB vergeben 

(siehe Anlage I). Der auf eine Stunde bezogene energieäquivalente Dauerschallleistungspegel 

des Parkplatzes ergibt sich aus: 

LwmA,1h = LW0 + KPA +10 lg nPark + Ki 

LW0: 63 dB(A) Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h 

 KPA: Zuschlag für die Parkplatzart: 0 dB für  Besucherparkplatz  

nPark: Parkplatzbewegungen je Parkplatz und Stunde 

Ki:  Impulszuschlag 4 dB 

Schallquelle Zeit 
Stell- 

plätze 

Fahrzeug-

bewegungen 

in der 

Teilzeit 

Durchschnittliche 

stündliche Kfz-Bew. 

je Parkplatz 

 

Schall- 

leistungs- 

pegel 

LwmA,1h 

    Kfz/h dB(A) 

Stellplätze 06.00 - 22.00 200 800 50 84,0 

Stellplätze 
lauteste 

Nachtstunde 
200 200 200 90,0 

Tabelle 6-2: Schallemissionen der Pkw-Parkvorgänge 

Außengastronomie 

Als pessimistische Annahme wird angesetzt, dass sich während der gesamten Öffnungszeit 

immer 32 Personen an den Tischen aller 3 Außensitzbereiche aufhalten. Es wird angesetzt, 

dass sich die Besucher in normaler Sprechweise unterhalten. Für normale Sprechweise eines 

Menschen kann ein Schallleistungspegel von 65 dB(A) angenommen werden. Von den 

angenommenen 32 Personen, die sich ständig auf den Außensitzbereichen aufhalten, 

sprechen 50 % gleichzeitig. Der Schallleistungspegel ergibt sich dann aus der Gleichung  

 

Lw = 65 dB(A) + 10 lg (N/2)  

Lw:  Schallleistungspegel des Gästebereiches, Höhe 1,2 m über Grund  

N:  Anzahl der Besucher 32 Personen.  

Es wird ein Impulszuschlag von 4,1 dB vergeben. 
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Öffnungszeiten Schallquelle 
Schallleistungspegel LwA 

dB(A) 
Höhe 

Betriebszeit Tag 

h 

9.00-22.00 Uhr; 

lauteste 

Nachtstunde 

Außengastronomie je 77 1,2 m 
16 am Tag und 

Nacht 

Tabelle 6-3: Schallleistungspegel der Außensitzflächen 

Feste (seltene Ereignisse) 

Für die weniger als 10-mal im Jahr stattfindenden Feste wird mit 600 Personen gerechnet. Es 

wird angesetzt, dass sich die Besucher in sehr lauter Sprechweise unterhalten. Für sehr laute 

Sprechweise eines Menschen kann ein Schallleistungspegel von 75 dB(A) angenommen 

werden. Von den angenommenen 600 Personen, die sich ständig auf dem Festplatz aufhalten, 

sprechen 50 % gleichzeitig. Der Schallleistungspegel ergibt sich dann aus der Gleichung:  

Lw = 75 dB(A) + 10 lg (N/2)  

Lw:  Schallleistungspegel des Gästebereiches, Höhe 1,2 m über Grund  

N:  Anzahl der Besucher 600 Personen.  

Es wird kein Impulszuschlag vergeben. Zusätzlich wird noch eine Beschallungsanlage z. B. für 

eine Bühne mit einem Schallleistungspegel von ca. 110 dB(A) angesetzt. 

Zeit Schallquelle 
Schallleistungspegel LwA 

dB(A) 
Höhe 

Betriebszeit 

Tag / Nacht 

h 

9.00-23.00 Uhr Festplatz 99,8 1,6 m 13 / 1 

9.00-23.00 Uhr Bühne 108* 3 m 13 / 1 

*  Inkl. 6 dB Tonhaltigkeitszuschlag 

Tabelle 6-4: Schallleistungspegel des Festplatzes 

Kurzzeitige Geräuschspitzen 

Die lautesten kurzzeitigen Geräuschspitzen treten durch das Türenschließen eines Pkw auf. 

Der Schallleistungspegel beträgt nach der Bayerischen Parkplatzlärmstudie 

(6. Auflage, 2007) 97 dB(A). Schon in einem Abstand von ca. 1 m zum Pkw wird der 

Immissionsrichtwert für ein Mischgebiet tags um nicht mehr als 30 dB überschritten. Der 

Abstand zu den nächstgelegenen Immissionsorten beträgt mindestens 10 m. Während der 

Nachtzeit werden in einem Abstand von 50 m die Immissionsrichtwerte für reine 

Wohngebiete um nicht mehr als 20 dB überschritten. Der Abstand zu den nächstgelegenen 

Immissionsorten mit einem Schutzanspruch für die Nacht beträgt mindestens 120 m. Es wird 

deshalb auf eine weitere Untersuchung der kurzzeitigen Geräuschspitzen verzichtet.  

6.2 Schallemissionen Sonstige 

Geräuschemissionen außerhalb des Plangebietes liegender Nutzungen, die auf die im 

Plangebiet liegenden schutzbedürftigen Nutzungen (I003 Moschee ï Gebetsplatz und I004 

Moschee ï Wohnung) einwirken, bestehen durch den benachbarten Hundeverein 

(Hundedressurplatz und Feiern), den Lidl am Dümmer Weg 201, die Flächen der 8.Änderung 

des B-Plan Nr. 81 ĂEhemaliges Kraftwerk Brassertñ und das Fernwärmekraftwerk der Firma 

E.ON. 

Die maßgeblichen Immissionsorte für den Lidl befinden sich im Abstand von ~23 m 

an der Sickingmühler Str. 123 und im Abstand von ~15 m am Dümmerweg 203. Hier müssen 

die Immissionsrichtwerte für WA oder MI eingehalten werden. Der kürzeste Abstand 
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zwischen den schutzbedürftigen Nutzungen der Moschee und dem Lidl beträgt > 50 m. Die 

Geräuschimmission des Lidl ist für das Plangebiet nicht relevant. Durch die 

schutzbedürftigen Nutzungen der Moschee ergeben sich für den genehmigungskonformen 

Betrieb des Lidl-Marktes keine erforderlichen Schallschutzmaßnahmen.  

Die maßgeblichen Immissionsorte für das Fernwärmekraftwerk der Firma E.ON 

befinden sich im Abstand von ~170 m an der Sickingmühler Str. 109/111. Hier müssen die 

Immissionsrichtwerte für MI eingehalten werden. Der kürzeste Abstand zwischen den 

schutzbedürftigen Nutzungen der Moschee und dem Fernwärmekraftwerk der Firma E.ON 

beträgt ca. 370 m. Die Geräuschimmissionen des Fernwärmekraftwerkes der Firma E.ON 

werden den Immissionsrichtwert der TA Lärm an der Moschee um ca. 7 dB unterschreiten. 

Damit ist das Fernwärmekraftwerk für das Plangebiet nicht relevant. Durch die 

schutzbedürftigen Nutzungen der Moschee ergeben sich für den genehmigungskonformen 

Betrieb des Fernwärmekraftwerkes der Firma E.ON keine erforderlichen 

Schallschutzmaßnahmen. 

Die im Zusammenhang mit den Festlegungen für die Gewerbeflächen der 

8. Änderung des B-Plan Nr. 81 nächsten Immissionsorte (Dümmerweg Sickingmühler 

Straße) liegen näher am B-Plan Gebiet als die Moschee. Da die Gebietseinstufung der 

Moschee den gleichen Schutzanspruch hat wie nächstgelegenen Immissionsorte an der 

Sickingmühler Straße, kommt es auch im Bereich der schutzbedürftigen Nutzungen der 

Moschee nicht zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte. Durch die 

schutzbedürftigen Nutzungen der Moschee ergeben sich für die genehmigungskonforme 

Nutzung des B-Plan Nr. 81 keine erforderlichen Schallschutzmaßnahmen 

Hundedressurplatz 

Die Schallemissionen für den Hundedressurplatz betragen im Mittel 107,7 dB(A) 

Schallleistungspegel einschließlich eines Impulszuschlages von 7,8 dB(A) nach der VDI-

Richtlinie 3770 ĂEmissionskennwerte von Schallquellen Sport und Freizeitanlagenñ (2012). 

Die Schallemissionen werden pessimistisch für eine ständige Nutzung des Dressurplatzes in 

der Zeit zwischen 10 und 22 Uhr angesetzt. 

Schallquelle Zeit 
Schallleistungspegel LWA in dB(A) 

Tag Nacht 

Hundeplatz 10.00 - 22.00 Uhr 107,7 0 

Tabelle 6-5: Schallemissionen Hundedressurplatz 

Nach Aussage des Hundevereins finden im Vereinsheim keine Feiern und damit auch keine 

Nachtnutzung statt.  

6.3 Schallemissionen Verkehr 

Für die Sickingmühler Straße wird im Bestand eine Verkehrsbelegung aus der 

Bundesverkehrszählung 2015 in Höhe von 4.571 Kfz/24 h und einem Lkw-Anteil von 1 % 

tags uns 1,3 % nachts (50 km/h zul. Höchstgeschwindigkeit) angenommen. Der DTV-Wert 

erhöht sich unter der pessimistischen Annahme, dass alle Verkehre Richtung Süden über die 

Sickingmühler Straße abfließen um 800 Kfz/24 h auf 5.371 Kfz/24 h. 

7 Schallimmissionen 

7.1 Schallimmissionen durch Geräuschemissionen der Moschee 

An den relevanten Immissionsorten werden folgende Beurteilungspegel der Gesamtbelastung 

erreicht: 
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Immissionsort Fassade Höhe Immissionsrichtwert Beurteilungspegel 

   Tag Nacht Tag Nacht 

  (m) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 

VEREINSHEIM OSO 44.81 60 60* 43.1 48.9 

SICKINGMÜHLER STR132 W 47.29 60 45 32.9 38.9 

SICKINGMÜHLER STR132 W 50.29 60 45 33.9 39.9 

Tabelle 7-1: Beurteilungspegel Gewerbelärm Moschee 

*der gleiche Schutzanspruch wie zur Tageszeit 

An allen relevanten Immissionsorten werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm deutlich 

unterschritten.  

Wie die Schallimmissionspläne (Karte 3 und 4 im Anhang) zeigen, liegen die 

Geräuschimmissionen tagsüber an den nächsten schutzwürdigen Grundstücken 

(Friedhof östlich der Sickingmühler Straße) nur noch bei < 45 dB(A). Nördlich liegen die 

Immissionspegel im Wohngebiet (Op dem Dümmer) bei < 30 dB(A). Damit liegen die 

möglichen Immissionsorte nicht mehr im Einwirkbereich der Anlage. Der 

Immissionsrichtwert für reines Wohnen von 50 dB(A) wird im Norden um mehr als 20 dB 

und der Immissionsrichtwert für Mischgebiete von 60 dB(A) (Friedhof mit Beurteilung wie 

ein Mischgebiet tagsüber) wird um mehr als 15 dB unterschritten. 

Nachts liegen die Immissionspegel im Wohngebiet (Op dem Dümmer) bei 

< 30 dB(A). Damit ist selbst bei Vollauslastung des Parkplatzes die Geräuschimmission der 

Moschee akustisch irrelevant. Die Beurteilungspegel liegen mehr als mindestens 5 dB unter 

den Immissionsrichtwerten der TA Lärm reines Wohnen von 35 dB(A) im Norden. Die 

Geräusche werden nur in der Sommerzeit während der Fastenzeit freitags in den späten 

Abendstunden auftreten. Zu dieser Zeit ist die BAB 52 noch so stark befahren, dass die 

Geräusche von der Moschee dort überdeckt werden.  

Konflikte durch kurzzeitige Geräuschspitzen sind aufgrund des großen Abstandes zu 

den nächsten Wohnbebauungen nicht zu erwarten. 

An den relevanten Immissionsorten werden folgende Beurteilungspegel der seltenen 

Ereignisse erreicht: 

Immissionsort Fassade Höhe Immissionsrichtwert Beurteilungspegel 

   Tag Nacht Tag Nacht 

  (m) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 

VEREINSHEIM OSO 44.81 70 70* 62.5 63.4 

SICKINGMÜHLER STR132 W 47.29 70 55 50.7 51.6 

SICKINGMÜHLER STR132 W 50.29 70 55 51.6 52.5 

Tabelle 7-2: Beurteilungspegel Gewerbelärm Moschee ï seltene Ereignisse 

*der gleiche Schutzanspruch wie zur Tageszeit 

An allen relevanten Immissionsorten werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für 

seltene Ereignisse deutlich unterschritten.  

Aufgrund der Ergebnisse der Berechnungen für die normale Nutzung der Moschee 

kann davon ausgegangen werden, dass auch die seltenen Ereignisse für die nächsten 

schutzwürdigen Grundstücke, Friedhof östlich der Sickingmühler Straße und Wohngebiet 

(Op dem Dümmer) nördlich irrelevant sind. 
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7.2 Schallimmissionen Sonstige 

An den relevanten Immissionsorten der Moschee werden folgende Beurteilungspegel der 

Gesamtbelastung durch den Hundeverein erreicht: 

Immissionsort Fassade Höhe Immissionsrichtwert Beurteilungspegel 

   Tag Tag 

  (m) (dB(A)) (dB(A)) 

MOSCHEE GEBETSPLATZ - 45.46 55 43,3 

MOSCHEE WOHNUNG W 48.74 55 53,0 

MOSCHEE Mehrzweckraum W 48.74 55 52,7 

Tabelle 7-3: Beurteilungspegel Freizeitlärm Hundeverein 

An allen Immissionsorten wird der Immissionsrichtwert des Freizeitlärmerlasses für 

Mischgebiete von 55 dB(A) am Tag (Sonntag und Feiertage) eingehalten. Die lautesten 

Geräuschimmissionen sind tags in der Wohnung mit 52,6 dB(A) durch den 

Hundedressurplatz zu erwarten. Es sind keine Konflikte durch die Geräuschimmissionen des 

Hundeplatzes zu erwarten. 

7.3 Schallimmission Verkehrslärm 

Unter der Annahme, dass alle Verkehre (ca. 800 Pkw-Fahrten/Tag) nur über die 

Sickingmühler Straße Richtung Süden fahren, würden sich die Geräuschimmissionen an den 

straßenseitigen Fassaden der Wohngebäude an der Sickingmühler Straße nur um 0,7-0,8 dB 

erhöhen. Bei einem schon im Bestand vorhandenen Beurteilungspegel von 62 dB(A) tags und 

54,9 dB(A) nachts (DTV 4571 Kfz/24h; 1 % Lkw-Anteil tags; 1,3 % Lkw-Anteil nachts; 

50 km/h) würde sich der aufgerundete Beurteilungspegel um höchstens 1 dB erhöhen. Die 

Verkehrslärmpegel auch mit den Verkehren aus dem Plangebiet unter den pessimistischen 

Ansätzen der 100 % Verteilung über die Sickingmühler Straße führen zu Beurteilungspegeln 

von 63 dB(A) tags und 56 dB(A) nachts. Bei diesen Werten wird die Grenze zur 

Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht noch nicht 

überschritten. Die Planung verursacht damit keine ungesunden Wohnverhältnisse an den 

öffentlichen Straßen. 

Im Plangebiet selbst ist nicht davon auszugehen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 

von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts überschritten werden. Der Emissionspegel der 

Sickingmühler Straße in 25 m Abstand liegt 57 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht am 

Ostrand des Plangebietes noch unter den Orientierungswerten. Von der Autobahn BAB 52 

sind laut Lärmkartierung Stufe 3 der Stadt Marl höchstens Beurteilungspegel von 53 dB(A) 

tags und 45 dB(A) nachts zu erwarten. Es ist damit kein Konflikt durch Verkehrslärm im 

Plangebiet zu erwarten. 

8 Schlussfolgerung 

An allen relevanten Immissionsorten werden durch die Nutzung der Moschee die 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm deutlich unterschritten. Tagsüber liegen die benachbarten 

Wohngebiete und der Friedhof nicht mehr im Einwirkungsbereich der Anlage. Die 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden um mehr als 10 dB unterschritten. 

Nachts sind die Geräuschimmissionen an den nächsten schutzwürdigen Grundstücken 

selbst bei Vollauslastung des Parkplatzes der Moschee akustisch irrelevant. Die 

Beurteilungspegel liegen mehr als 6 dB unter den Immissionsrichtwerten der TA Lärm für 

reines Wohnen von 35 dB(A) im Norden. 

Konflikte durch kurzzeitige Geräuschspitzen sind nicht zu erwarten. Für die 

schutzbedürftigen Nutzungen des Plangebietes sind durch die bereits vorhandenen 

Nutzungen durch den benachbarten Hundeverein (Hundedressurplatz), den Lidl an der 
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Sickingmühler Straße und das Fernwärmekraftwerk der Firma E.ON keine Konflikte zu 

erwarten.  

Durch die schutzbedürftigen Nutzungen der Moschee ergeben sich für den 

genehmigungskonformen Betrieb des Lidl-Marktes und des Kraftwerkes der Firma E.ON 

keine erforderlichen Schallschutzmaßnahmen. 
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Karten 
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